
Stadt Billerbeck Billerbeck, 14. Februar 2018 
 

Sitzungsvorlage 
 

für den Rat der Stadt 
  
Datum: 22.02.2018 
 
 
TOP: 2 öffentlich 
 
 
 

Betr.: Schulentwicklungsplanung 
hier: Auflösungsbeschluss gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW für die  
        Geschwister-Eichenwald-Schule, Städt. Gemeinschaftsschule  
        Billerbeck 

  

Bezug: Sitzung des Schul- und Sportausschusses vom 30.01.2018, TOP 2 ö.S:  
  
 

Höhe der tatsächl./voraussichtlichen Kosten:       

 

Finanzierung durch Mittel bei der HHSt.:        
Über-/außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von Euro:       
Finanzierungs-/Deckungsvorschlag:       

 

 

 Beschlussvorschlag:   Beschlussvorschlag für den Rat: 
 
Die Geschwister-Eichenwald-Schule, Städt. Gemeinschaftsschule Billerbeck wird ab 
dem Schuljahr 2018/2019 gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW auslaufend aufge-
löst. 
 
 

Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung hat die Stadt Billerbeck gemeinsam mit 
der Gemeinde Havixbeck intensiv über die Errichtung eines Teilstandortes der Anne-
Frank- Gesamtschule in Billerbeck beraten und die hierfür erforderlichen Beschlüsse 
im vergangen Jahr durch die Räte gefasst.  
 
In der Zeit vom 2. bis zum 8. Februar 2018 wurde ein vorgezogenes Anmeldeverfah-
ren durchgeführt.  
 
Mit 58 Anmeldungen für den neuen Teilstandort in Billerbeck wurde die erforderliche 
Mindestanmeldezahl von 50 deutlich überschritten, so dass die Bezirksregierung 
Münster die Errichtung des Teilstandortes der AFG in Billerbeck genehmigt hat.  
 
 



 2 

Der Rat der Stadt Billerbeck muss nun gem. § 81 Abs. 1 Schulgesetz NRW die aus-
laufende Auflösung der Geschwister-Eichenwald-Schule, Städt. Gemeinschaftsschu-
le Billerbeck zum Schuljahr 2018/2019 beschließen.  
 
Die Geschwister-Eichenwald Schule wird somit auslaufend gestellt, das heißt, es 
werden keine neuen Eingangsklassen gebildet und der Schulbetrieb der Städt. Ge-
meinschaftsschule wird nach dem Ende des Schuljahres 2022/2023 eingestellt. 
 
Dieser Beschluss ist aufgrund des Schulversuches „Gemeinschaftsschule“ direkt 
dem Schulministerium zur Genehmigung zuzuleiten.  
 
Die gemäß § 76 Nr. 1 Schulgesetz NRW vorgesehene Anhörung der Schulkonferenz 
der Geschwister-Eichenwald-Schule wird am 15. Februar 2018 durchgeführt. Über 
das Ergebnis der Anhörung wird in der Sitzung berichtet. 
 
 
 
 
 
I.A.  
 
 
 
 
Hubertus Messing     Marion Dirks 
Fachbereichsleiter     Bürgermeisterin 
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